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Betreff: 
Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 1041/2023 (FW), Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim 
hier: Grillhütte Hechtsheim 
 
 
Mainz, 26.08.2024 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

 
 
 
Eine Grillhütte stellt eine baugenehmigungspflichtige bauliche Anlage im Sinne des § 61 Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) dar. Gemäß § 70 Abs. 1 Satz 1 LBauO ist die Baugenehmi-
gung zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen. 
 
Da die baurechtlichen Rahmenbedingungen je nach geplantem Standort der Grillhütte stark vari-
ieren, ist eine pauschale Aussage zur baurechtlichen Zulässigkeit nicht möglich. 
 
Sofern ein konkreter Standort für die geplante Grillhütte bekannt ist, berät das Bauamt, Abteilung 
Bauaufsicht als untere Bauaufsichtsbehörde diesbezüglich gern frühzeitig im Rahmen der Baube-
ratung. 
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